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Quickborn

Zeichenerklärung

Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage

Geltungsbereich der Änderung

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die
örtlichen Hauptverkehrszüge

§ 5 Abs.2 Nr.3 und
Abs.4 BauGB

Sonstige überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraßen

P+R-Anlage

und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen § 5 Abs. 3 u. 4 BauGB

Wasserschutzgebiet Quickborn

des Wasserschutzgebietes Quickborn (Zone III)
Das gesamte Plangebiet liegt im Geltungsbereich

N


	Seite 1

	Text1: Anlage 4: zur Vorlage Nr. B 18/0357 des StuV am 06.09.2018Hier: Verkleinerung der Planzeichnung der 13. FNP-Änderung, Stand: 22.08.2018


